
R e c h t s p r e c h u n g

Entscheidungen 
des Obersten Gerichts

Strafrecht
§ 395 AbgO.
Zur Frage des unverschuldeten Irrtums und der Ver

antwortlichkeit des Steuerpflichtigen im Sinne des 
§ 395 AbgO.

OG, Urt. vom 4. Oktober 1954 — 2 Zst II 191/54.
Dem Steuerstrafverfahren liegt folgender Sachverhalt zu

grunde:
Bei dem Inhaber der Firma F. wurde am 19. und 21. Mai 1953 

von dem Rat des Stadtkreises — Unterabteilung Abgaben — 
eine Betriebsüberprüfung durchgeführt. Dabei wurde fest
gestellt, daß F. am 31. Dezember 1952 einen „schwebenden 
Warenposten“ in der Warenbestandsaufnahme nicht erfaßte, 
obwohl er den betreffenden Rechnungsbetrag über 1577,30 DM 
als Schuld verbuchte Durch diese Handlungsweise hat er für 
das Jahr 1952 die Einkommensteuer um 960 DM und die Ge
werbesteuer um 300 DM verkürzt. Auf Grund dieses Sach
verhaltes ist durch Strafbescheid des Rates des Stadtkreises 
— Unterabteilung Abgaben — am 15. Oktober 1953 gegen F. 
wegen Verstoßes gegen § 402 AbgO eine Geldstrafe von 600 DM 
festgesetzt worden. Mit Schreiben vom 10. November hat der 
Beschuldigte fristgemäß die gerichtliche Entscheidung gemäß 
i 450 AbgO beantragt. Daraufhin hat das Kreisgericht durch 
Urteil vom 15. Januar 1954 den Angeklagten wegen fahr
lässiger Steuergefährdung (Einkommen- und Gewerbesteuer) 
gemäß § 402 AbgO zu einer Geldstrafe von 200 DM verurteilt.

Auf Grund der gegen dieses Urteil eingelegten Berufung hat 
das Bezirksgericht durch Urteil vom 2. Februar 1954 das Ur
teil des Kreisgerichts aufgehoben und den Angeklagten ge
mäß § 395 Abs. 1 AbgO für straffrei erklärt.

Das Bezirksgericht übernimmt die Feststellungen des Ur
teils des Kreisgenchts, ist aber der Auffassung, daß der An
geklagte sich in einem unverschuldeten Irrtum gemäß 5 395 
Abs. 1 AbgO befunden habe. Der Angeklagte habe bei einem 
erheblichen Umsatz (300 000 DM im Jahr) seine steuerlichen 
Verpflichtungen immer gewissenhaft erfüllt. Außerdem habe 
er sofort und bereitwillig an der Aufklärung des Sachverhalts 
mitgewirkt. Da er ein Steuerbüro und einen Buchhalter, der 
einer Fachkraft in Steuersachen gleichzusetzen sei, mit der 
Erledigung der Steuerangelegenheiten beauftragt hatte, habe 
er sich auf diese auch verlassen können. Aus diesen Gründen 
ist das Bezirksgericht zu der Feststellung gelangt, daß der An
geklagte sich in einem unverschuldeten Irrtum im Sinne des 
§ 395 Abs. 1 AbgO befunden habe. Deshalb hat es ihn für straf
frei erklärt.

Gegen das Urteil des Kreisgerichts und das Urteil des Be
zirksgerichts richtet sich der Kassationsantrag des General
staatsanwalts der Deutschen Demokratischen Republik.

Der Kassationsantrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht und auch das Bezirksgericht stellen 

in ihren Urteilen fest, daß die Steuerbescheide be
richtigt, dem Angeklagten zugestellt und rechtskräftig 
geworden sind, ohne diese Steuerbescheide beige
zogen zu haben. Dies ist gemäß § 468 AbgO unzulässig. 
Das Oberste Gericht hat wiederholt in seinen Ent
scheidungen darauf hingewiesen, daß es in Verfahren 
wegen Steuerverkürzungen unerläßlich ist, die rechts
kräftigen Steuerbescheide zum Gegenstand der Haupt
verhandlung zu machen*). Die Notwendigkeit, diesem 
Erfordernis nachzukommen, ergibt sich besonders aus 
dem vorliegenden Verfahren.

Dadurch, daß das Kreis- und das Bezirksgericht den 
rechtskräftigen Steuerbescheid nicht beigezogen und 
lediglich das strafbare Verhalten des Angeklagten im 
Strafbescheid als Sachverhalt übernommen und fest
gestellt haben, haben beide Gerichte gegen § 200 StPO 
verstoßen.

Das Bezirksgericht hat den Angeklagten für straf
frei erklärt, weil er in unverschuldetem Irrtum über 
die Anwendbarkeit steuerlicher Vorschriften die Tat 
für erlaubt gehalten habe. Diese Feststellung ist rechts
irrig. Obwohl das Bezirksgericht feststellt, daß ein so
genannter „schwimmender Posten“ nicht nur als Ver
bindlichkeit verbucht, sondern auch in die Material
kartei bei der Aufstellung der Bilanz aufgenommen 
werden muß, kommt es ohne weitere Erörterungen zu 
der Feststellung, der Angeklagte habe sich in einem

*) Vgl. NJ 1954 S. 423.

Irrtum befunden. Anschließend prüft es lediglich, ob 
der Irrtum vom Angeklagten verschuldet worden ist. 
Dieser oberflächlichen und nicht sorgfältigen recht
lichen Beurteilung kann nicht zugestimmt werden. Ehe 
das Bezirksgericht die Frage, ob ein unverschuldeter 
Irrtum im Sinne des § 395 Abs. 1 AbgO vorliegt, 
prüfte, hätte es seine Auffassung darlegen müssen, 
weshalb überhaupt ein Irrtum vorliegt. Hätte das Be
zirksgericht diese Prüfung vorgenommen, dann hätte 
es auch erkannt, daß der Angeklagte sich nicht in 
einem Irrtum und mithin auch nicht in einem unver
schuldeten Irrtum befunden hat.

Nach § 395 Abs. 1 AbgO bleibt nur der Täter straf
frei, der in unverschuldetem Irrtum über das Bestehen 
oder die Anwendbarkeit steuerrechtlicher Vorschriften 
die Tat für erlaubt gehalten hat. Ein Irrtum kann da
her nur dann vorliegen, wenn der Täter glaubt, daß 
seine Handlung, die den steuerrechtlichen Vorschriften 
entgegensteht, diesen Vorschriften entspricht, bzw. er 
der Ansicht ist, daß insoweit keine steuerrechtlichen 
Vorschriften bestehen. Der Täter muß sich also inso
weit Gedanken gemacht haben und dadurch erst zu 
dieser irrigen Auffassung gelangt sein. Es genügt da
her auf keinen Fall die bloße Behauptung von ihm, 
daß er zum Beispiel eine steuerrechtliche Vorschrift 
nicht gekannt habe. Es ist vielmehr erforderlich, daß 
er sich mit dem Bestehen oder der Anwendbarkeit 
steuerrechtlicher Vorschriften auseinandergesetzt hat, 
trotzdem aber zu einer irrigen, den steuerrechtlichen 
Vorschriften entgegenstehenden Auffassung gelangt ist 
und seine Handlung darauf beruht. Aber selbst wenn 
sich der Täter in einem Irrtum befunden hat, muß 
dieser Irrtum, um gemäß § 395 Abs. 1 AbgO anerkannt 
werden zu können, unverschuldet herbeigeführt wor
den sein. Unverschuldet ist aber ein Irrtum im Sinne 
dieser Bestimmung nur, wenn der Täter seinen ihm 
aus seiner gesellschaftlichen Stellung und Funktion 
erwachsenen Pflichten, sich über das Bestehen und die 
Anwendbarkeit steuerrechtlicher Vorschriften zu unter
richten, nachgekommen ist und die ihm hierfür ge
gebenen Möglichkeiten ausgenutzt hat.

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein entschuldbarer 
Irrtum im Sinne von § 395 Abs. 1 AbgO vorliegt, ist 
von den allgemeinen Pflichten, die einem Steuer
pflichtigen obliegen, auszugehen. Bereits aus der Ver
ordnung über die Selbstberechnung und über die 
Fälligkeit von Steuern und Sozialversicherungsbeiträ
gen vom 18. März 1952 (GBl. S. 221) ergibt sich, daß 
der Steuerpflichtige für die richtige Berechnung der 
Steuern selbst verantwortlich ist. Er muß also, um 
eine richtige Berechnung vornehmen zu können, min
destens sämtliche Bestands- und Erfolgskonten salden
mäßig kennen. Ebenso muß er die „schwimmenden 
Waren“ kennen und bei Aufstellung der Bilanz seine 
Angestellten und Steuerhelfer auf diese Warenposten 
hinweisen. Weiter muß er wissen, ob sämtliche Ein
nahmen, auch Nebeneinnahmen, buchmäßig erfaßt 
sind; er muß Vergleiche zwischen Materialbestand und 
Umsatz ziehen. Ferner hat der Steuerschuldner die 
Pflicht, bei auftretenden Zweifelsfragen sich mit dem 
Rat des Kreises — Unterabteilung Abgaben — in Ver
bindung zu setzen, um diese Fragen zu klären. Diese 
Mindestforderungen, die an einen Steuerpflichtigen zu 
stellen sind, gelten insbesondere für Betriebe, denen 
nur ein Leiter vorsteht. Handelt es sich um Betriebe, 
in denen eine Arbeitsteilung in der Leitung besteht, 
also ein kaufmännischer und ein technischer Leiter 
vorhanden sind, so muß beachtet werden, daß der 
technische Leiter im allgemeinen über spezielle Vor
schriften steuerrechtlicher Art nicht orientiert sein 
kann. Der kaufmännische Leiter hat dagegen die 
Pflicht, sich in vollem Umfang über die steuerrecht
lichen Vorschriften, auch spezielle Vorschriften, zu 
unterrichten. Aber auch dem technischen Leiter ob
liegt, soweit er für die Abgabe steuerrechtlicher Er
klärungen verantwortlich ist — z. B. bei Vertretung 
des kaufmännischen Leiters —, ein Mindestmaß an 
Pflichten insoweit, als er über die Vorschriften für 
Umsatz-, Gewerbe-, Einkommen- und Vermögenssteuer
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